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RS OGH 1983/3/9 6Ob585/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.03.1983

Norm

ZPO §514 B

Rechtssatz

Die Aufnahme der Quali5kation des zum Anlaß der Aufhebung der erstinstanzlichen Entscheidung genommenen

Mangels (hier Nichtigkeit) in den Spruch des rekursgerichtlichen Beschlusses stellt dennoch nur eine Begründung dar,

an deren Bekämpfung des Rechtsschutzinteresse abzusprechen ist.
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